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Entscheid Verwaltungsgericht, 27.08.2019

Rechtsgleichheit, Art. 8 Abs. 1 BV. Der Beschwerdefihrer ist
Baurechtsnehmer im Gebiet einer privatrechtlichen Korporation des
kantonalen Rechts, die auch eine Seilbahn betreibt, mit welcher regel- und
gewerbsmassig Personen beférdert werden. Seine Ehefrau wies die
Kommission der Korporation auf aus ihrer Sicht bestehende Mangel bei der
Seilbahn hin und informierte wenige Tage spater die Aufsichtsbehérde. Die
Korporation behob die Mdngel und sperrte die Karte des
Beschwerdefiihrers, mit welcher er die Bahn jederzeit selbstandig benutzen
konnte. Fortan musste er Seilerdienste in Anspruch nehmen. In der Folge
entsperrte die Korporation seine Karte wieder, beschrankte aber
verfigungsweise die Zahl der aufladbaren Fahrten auf 18. Der
Beschwerdefiihrer macht eine Verletzung des Willklirverbots und des
Rechtsgleichheitsgebots geltend. Das Verwaltungsgericht heisst die
Beschwerde gut (Verwaltungsgericht, B 2018/139).

Entscheid vom 27. August 2019
Besetzung

Abteilungsprasident Eugster; Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter Zogg;

Gerichtsschreiber Scherrer
Verfahrensbeteiligte
A.

Beschwerdefihrer,
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vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Markus Joos, Scheiwiler & Partner

Rechtsanwalte, Marktplatz 4, Postfach 646, 9004 St. Gallen,

gegen

Departement des Innern des Kantons St. Gallen, Regierungsgebaude,
9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

und

X.__-korporation, vertreten durch die Kommission, c/o M.__, Prasidentin,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Entsperrung Fernfahrkarte

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A. Die X.__-korporation besteht "seit unvordenklicher Zeit" als privatrechtliche
Korporation des kantonalen Rechts. Sie dient der Bewirtschaftung und dem Unterhalt
der Bergliegenschaften im Korporationsgebiet und der Nutzung und Erhaltung ihres
Grundeigentums, insbesondere der — von K.__ (E.__) auf den X.__ fihrenden -
Seilbahn, der korporationseigenen Wege und der Wasserversorgung. Mitglieder der

Korporation sind die Eigentiimer von Grundstlicken im Korporationsgebiet.

Mit Personaldienstbarkeit vom 23. Januar 1978 raumte die Korporation A.__ ein
selbstandiges und dauerndes, Ubertragbares und vererbliches Baurecht fir das
Ferienhaus Vers.-Nr. 01__ ein. Es beinhaltet fir den Berechtigten die Befugnis, das
Ferienhaus auf der Baurechtsparzelle Nr. 02__ wahrend der ganzen Dauer des

Baurechts als Grundstiick zu besitzen, uneingeschrankt zu unterhalten und
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zweckentsprechend zu nutzen. Zur Ausiibung des Rechtes gehdrt auch die
Beanspruchung der ordentlichen, aus dem Grundbuchplan ersichtlichen Zugangswege.
Das Ferienhaus ist von der Bergstation der Seilbahn Giber Gemeindestrassen 3. Klasse
erschlossen. Eine strassenmassige Verbindung des Korporationsgebiets mit dem Tal
besteht nicht.

B. Die Kommission der Korporation legte am 30. Juni 2005 die Bedingungen fir die
Abgabe von "Fernfahrkarten" zur — selbstandigen — Benlitzung der Seilbahn auch
ausserhalb der Betriebszeiten (vgl. www. ... .ch) fest. Die Karten werden nur an
"Bewirtschafter (Pachter), Besitzer (Erbgemeinschaften zwei Karten) und Mieter von
Objekten" ausgegeben, dlirfen nicht ausgeliehen werden und berechtigen
ausschliesslich zur eigenen Benutzung. Materialtransporte und Fahrten bei starkem
Féhn sind ausgeschlossen. Fir Schaden, die durch Verletzung der Sorgfaltspflicht
entstehen, haftet jeder personlich. Der Vorstand hat das Recht, bei fehlbaren Personen
die Karte einzuziehen. A.__ erklarte sich am 12. Juli 2005 mit diesen Bedingungen

unterschriftlich einverstanden.

C. Im August 2013 meldete die damalige Lebenspartnerin und heutige Ehefrau von
A.__, B.__, der Prasidentin der Korporation aus ihrer Sicht bestehende
Sicherheitsmangel an der Seilbahn. Wenige Tage spater informierte B.__ das
Bundesamt flir Verkehr. Dieses leitete das Schreiben anfangs Oktober 2013 an das
Interkantonale Konkordat fur Seilbahnen und Skilifte weiter. In der Folge behob die
Korporation die von B.__ genannten Mangel — gerissenes Sicherheitsnetz, zu hohe
Tanne - und sperrte — ohne Vorankindigung — die Fernfahrkarte von A.__. Weil sich die
Beteiligten Gber die Aufhebung der Kartensperre nicht einigen konnten, erhob A.__ am
29. Juni 2016 beim Kreisgericht Y.__ Klage mit dem Begehren, die Korporation sei zu
verpflichten, ihm wegen Verletzung der Transportpflicht durch ungerechtfertigten
Kartenentzug seit Herbst 2013 Schadenersatz zu bezahlen, die Karte zu entsperren
und ihm den jederzeitigen, regularen Gebrauch derselben zu erméglichen. Der
Einzelrichter wies mit Entscheid vom 15. September 2016 das Schadenersatzbegehren
mangels erkennbaren Schadens — A.__ und seine Partnerin konnten die Bahn unter
Beizug eines Seilerdienstes nutzen und bezeichneten diesen Service als

"zugegebenermassen" "gut" — ab und trat im Ubrigen auf die Klage nicht ein mit der

Begriindung, die Regelung des Zugangs zur Bahn sei 6ffentlich-rechtlicher Natur.
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Nachdem seine Fernfahrkarte weiterhin gesperrt blieb, forderte A.__ die Korporation
am 25. Januar 2017 erneut auf, die Karte innert 14 Tagen bedingungslos zu entsperren
oder sein Begehren mit Begriindung und Rechtsmittelbelehrung abzuweisen. Das
Departement des Innern hiess am 6. September 2017 die von A.__ am 28. April 2017
gegen die Korporation erhobene Rechtsverweigerungsbeschwerde gut. In der Folge
gab die Kommission der Korporation mit Verfiigung vom 2. Oktober 2017 dem
Begehren von A.__ insoweit statt, als sie seine Karte zur Ladung von 15 Fahrten und
entsprechenden Nachladung ab maximal drei Restfahrtguthaben entsperrte. Das
Departement des Innern wies den von A.__ dagegen erhobenen Rekurs am 28. Mai
2018 ab.

D. A.__ (Beschwerdefiihrer) erhob gegen den Rekursentscheid des Departements des
Innern (Vorinstanz) vom 28. Mai 2018 durch seinen Rechtsvertreter mit Eingabe vom
12. Juni 2018 und Ergédnzung vom 5. Juli 2018 Beschwerde beim Verwaltungsgericht
mit den Antragen, unter Kosten- und Entschadigungsfolge sei der angefochtene
Entscheid und die ihm zugrunde liegende Verfiigung der X.__-korporation
(Beschwerdegegnerin) vom 2. Oktober 2017 aufzuheben und die Korporation
anzuweisen, ihm eine Fernfahrkarte, die sich mit einer unbegrenzten Fahrtenzahl

aufladen lasse, auszustellen.

Die Vorinstanz verwies mit Vernehmlassung vom 20. Juli 2018 auf die Erwagungen
ihres Entscheides und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen. Die
Beschwerdegegnerin liess sich am 17. August 2018 vernehmen und beantragte die
Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschadigungsfolge. Der
Beschwerdeflihrer nahm am 24. September 2018 Stellung zur Vernehmlassung der
Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdegegnerin dusserte sich dazu am 4. Oktober
2018.

Auf die Erwagungen im angefochtenen Entscheid und die Ausfiihrungen des
Beschwerdeflhrers und der Beschwerdegegnerin zur Begrindung ihrer Antrédge sowie

die Akten wird — soweit wesentlich — in den Erwagungen eingegangen.

Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwagung:

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 4/16



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

1. Das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide des
Departements des Innern zustindig (Art. 59°'S Abs. 1 des Gesetzes liber die
Verwaltungsrechtspflege; sGS 951.1, VRP). Da die Verfigung der Beschwerdegegnerin
vom 2. Oktober 2017 als mit dem dazu ergangenen Rekursentscheid mitangefochten
gilt (Devolutiveffekt, BGer 2C_249/2014 vom 27. Méarz 2015 E. 1.3 mit Hinweis auf BGE
138 11 169 E. 3.3), ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit damit deren
Aufhebung beantragt wird. Im Ubrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfiillt: Der
Beschwerdefiihrer unterlag im Rekursverfahren mit seinem Begehren, die
Beschwerdegegnerin habe ihm zu ermdglichen, seine Fernfahrkarte mit einer
unbeschrankten Anzahl Fahrten aufzuladen, und ist dementsprechend zur Beschwerde
befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den
Rekursentscheid vom 28. Mai 2018 wurde mit Eingabe vom 12. Juni 2018 rechtzeitig
erhoben und erflllt zusammen mit der Ergénzung vom 5. Juli 2018 in formeller und
inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47
Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist daher unter dem

erwahnten Vorbehalt einzutreten.

2. Die Verfahrensbeteiligten gehen tbereinstimmend davon aus, dass mit der von der
Beschwerdegegnerin betriebenen Seilbahn regelméassig und gewerbsmassig Personen
beférdert werden (vgl. auch www. ... .ch Seilbahn/Fahrplan). Sie fallt damit gemass
Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes Uber die Personenbeférderung
(Personenbeférderungsgesetz; SR 745.1, PBG) unter das Personenbeférderungsregal.
Zumal in der Siedlung auf dem X.__ nicht das ganze Jahr Gber mindestens 100
Personen wohnen, kommt ihr allerdings keine Erschliessungsfunktion zu (vgl. Art. 3
PBG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 der Verordnung Uber die Personenbeférderung;
SR 745.11, VPB). Da das die Bahn betreibende Unternehmen damit weder einer
Konzession nach Art. 6 PBG noch einer Bewilligung flr grenziiberschreitenden
Personenverkehr nach Art. 8 PGB bedarf, sondern als Kleinseilbahn ohne
Erschliessungsfunktion lediglich eine Bewilligung des Kantons nach Art. 7 Abs. 1 PBG
bendtigt, trifft sie zwar keine Fahrplanpflicht nach Art. 13 PBG, jedoch eine
Transportpflicht geméass Art. 12 PBG.

Die Unternehmen, welche Personen beférdern, kbnnen gemass Art. 18a PBG

Vorschriften Uber die BenlUtzung ihrer Anlagen und Fahrzeuge erlassen, soweit diese
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Vorschriften fur den sicheren und reibungslosen Betrieb der Anlagen und Fahrzeuge
erforderlich sind und sich die Verhaltenspflichten nicht aus dem Transportvertrag
ergeben (Abs. 1); sie kbnnen zur Umsetzung der Benutzungsvorschriften Verfligungen
erlassen (Abs. 2). Unter welchen Bedingungen der Beschwerdeflihrer die von der
Beschwerdegegnerin betriebene Seilbahn selbstédndig und ausserhalb der
Betriebszeiten benutzen kann, beschlagt nicht den — privatrechtlichen (vgl. BGE 136
489 E. 2.4) — Transportvertrag, zumal dieser gemass Art. 19 Abs. 2 PBG die Reisenden
einzig berechtigt, die im Fahrplan verdffentlichten Kurse und die 6ffentlichen
Zusatzkurse zu benitzen. Es handelt sich mithin nicht um eine vermégensrechtliche
Streitigkeit zwischen Kunde und Unternehmen, welche der Zivilrichter beurteilt (Art. 56
Abs. 1 PBG). Fur die Ubrigen Streitigkeiten gelten die Vorschriften der
Bundesverwaltungsrechtspflege (Art. 56 Abs. 2 PBG). Soweit es sich — wie bei der von
der Beschwerdegegnerin betriebenen Seilbahn — um ein Unternehmen mit kantonaler
Bewilligung (vgl. Art. 7 Abs. 1 PBG) handelt, ist die Uberpriifung von Verfligungen im
Sinn von Art. 56 Abs. 2 PBG durch die kantonalen Instanzen der
Verwaltungsrechtspflege angebracht. Zumal nicht die der Genehmigung durch das
Baudepartement unterliegenden Betriebsvorschriften (vgl. Art. 3 Abs. 1 des Konkordats
Uber die nicht eidgendssisch konzessionierten Luftseilbahnen und Skilifte, sGS 712.1,
und Art. 35 Abs. 2 des Reglements Uber Bau und Betrieb der nicht eidgendssisch
konzessionierten Seilbahnen und Skilifte, sGS 712.11; Art. 25 Ingress und lit. f des
Geschéftsreglements der Regierung und der Staatskanzlei, sGS 141.3, GeschR) als
solche in Frage stehen, sondern die Anordnung einer Abweichung davon im Einzelfall
durch eine privatrechtliche Korporation des kantonalen Rechts, auf welche die
Vorschriften des Gemeindegesetzes iber die Ortsgemeinden sachgemass angewendet
werden (vgl. Art. 59 Abs. 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, SR 210, Art. 44
und Art. 45 Abs. 1 des Einfuhrungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,
sGS 911.1), beanstandet wird, erscheint es auch sachgerecht, dass das flr die
Aufsicht Gber die Gemeinden zustandige Departement des Innern, welches in
Austibung der Aufsicht auch Verfligungen aufhebt (vgl. Art. 1 Abs. 2 Ingress und lit. c,
Art. 2 Abs. 1 Ingress und lit. b, Art. 155 Abs. 1 und Art. 158 Ingress und lit. d des
Gemeindegesetzes, sGS 151.2, GG, Art. 22 Ingress und lit. ¢ GeschR), den Rekurs
behandelt hat.
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3. Im Zeitpunkt der Sperrung der Karte des Beschwerdeflhrers durch die
Beschwerdegegnerin im Oktober 2013 galt die Betriebsordnung geméss den
Bedingungen zur Abgabe einer Fernfahrkarte vom 30. Juni 2005, welche an
"Bewirtschafter (Pachter)" und "Besitzer und Mieter von Objekten" ausgegeben wurden
(act. 8/1, Beilage 3). In diesem Zusammenhang kam der Zivilrichter am 15. September
2016 zum Schluss, dem Beschwerdefiihrer, der die Bahn weiterhin unter Beizug eines
sogenannten "Seilers" nutzen konnte, sei dadurch kein Schaden entstanden. Seit

2. Oktober 2017 kann der Beschwerdefiihrer die Bahn wieder selbstandig benutzen.
Allerdings gilt seine Karte nicht mehr fir unbeschrénkt viele Fahrten, sondern kann ab
maximal drei Restfahrtguthaben um jeweils 15 Fahrten "nachgeladen” werden. Der
Beschwerdeflhrer macht geltend, die Beschwerdegegnerin behandle ihn mit dieser
Beschrankung im Vergleich mit anderen Benutzern der Bahn in gleicher Lage

rechtsungleich und willktrlich.

4.1. Willkir im Sinn von Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft (SR 101, BV) liegt nach der sténdigen Praxis des Bundesgerichts in
der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar
ist, mit der tatsachlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen
unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem
Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlduft (BGE 142 Il 369 E. 4.3). Nach standiger
Rechtsprechung ist der Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung im Sinn von Art. 8
Abs. 1 BV verletzt, wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, fir die ein
vernunftiger Grund in den zu regelnden Verhaltnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn
Unterscheidungen unterlassen werden, welche sich aufgrund der Verhaltnisse
aufdrangen. Die Rechtsgleichheit wird insbesondere dann verletzt, wenn Gleiches nicht
nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner
Ungleichheit ungleich behandelt wird. Vorausgesetzt ist, dass sich die
ungerechtfertigte Gleich- beziehungsweise Ungleichbehandlung auf eine wesentliche
Tatsache bezieht (anstelle vieler BGer 2C_578/2018 vom 4. Februar 2019 E. 5.2 mit
Hinweis auf BGE 131 V 107 E. 3.4.2).
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4.2. Die Beschwerdegegnerin hat zunéchst die Sperrung der Karte des
Beschwerdeflihrers und die damit verbundene Folge, dass der Beschwerdefihrer und
seine Ehefrau die Bahn nicht mehr selbstédndig bedienen konnten, mit
Sicherheitsuberlegungen begrindet (vgl. Klageantwort im Zivilverfahren vom

10. August 2016, act. 8/1, Beilage 9; Stellungnahme im Rekursverfahren vom

15. Dezember 2017, act. 8/8; Beschwerdevernehmlassung vom 17. August 2018,

act. 15). Ob die Sicherheitsbedenken, welche die damalige Lebenspartnerin des
Beschwerdeflihrers mit den Hinweisen auf aus ihrer Sicht bestehende Mangel dusserte,
es rechtfertigten, an der Zuverlassigkeit der korrekten Bedienung der Bahnanlage
durch sie und den Beschwerdefiihrer zu zweifeln, kann offenbleiben, zumal
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens nicht mehr die Frage ist, ob der
Beschwerdeflihrerin und seine Ehefrau die Bahn selbsténdig bedienen dirfen, sondern
einzig die Zulassigkeit der Beschrankung der Fahrtenzahl auf der die selbsténdige

Nutzung der Bahn ermdéglichenden Karte.

4.3. Zu prifen ist, ob die Beschrankung der Zahl der selbsténdigen Fahrten auf der
Fernfahrkarte auf 18 mit "unbeschrankter" Nachlademdoglichkeit vom
Beschwerdeflhrer zu Recht als rechtsungleiche Behandlung beanstandet wird. Dabei
ist vorab zu klaren, welche tatsachlichen Auswirkungen die Beschréankung hat (dazu
nachfolgend Erwagung 4.3.1) und ob sie sich sachlich rechtfertigen lasst (dazu

nachfolgend Erwéagung 4.3.2).

4.3.1. Die Vorinstanz ist, indem sie den Rekurs abgewiesen hat, davon ausgegangen,
der Beschwerdefiihrer werde mit der beschrankten Zahl der nachladbaren Fahrten
nicht ungleich behandelt. Das hat sie damit begrtindet, auch fir ihn bestehe faktisch
keine Beschrankung hinsichtlich der Anzahl Fahrten. Auch er habe faktisch einen
unbegrenzten Zugang zur - selbstandigen — Benutzung der Seilbahn. Zu
bericksichtigen ist allerdings, dass dieser faktische Zugang zur Benutzung der Bahn
nur dann unbeschrankt ist, wenn der Beschwerdeflihrer die Karte rechtzeitig nachladt.
Da dies — wie der Beschwerdeflhrer vorbringt (Beschwerdeergdnzung Seite 12, act. 5)
und von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wird — nur an der Rezeption des
Hotels "R.__" in E.__ und zeitlich - (")ffnungszeiten Rezeption 8:30-21:00 durchgehend,
Donnerstag Ruhetag, Betriebsferien Ende Dezember bis Ende Januar (in dieser Zeit

Ladung bei der Prasidentin in S.__ mdglich; act. 15, Seite 2) www. ... .ch Kontakt —

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 8/16



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

nicht unbeschrankt und allenfalls nur gegen "Vorauskasse" moglich ist, kann dem
Beschwerdeflihrer — anders als Inhabern von Fernfahrkarten mit unbegrenzter
Fahrtenzahl — der faktische Zugang zur selbstandigen Benutzung der Bahn — wenn
auch aufgrund eigenen fehlerhaften Planens — verwehrt sein. Fir den
Beschwerdeflhrer ist das Nachladen mit gewissen von der Beschwerdegegnerin selbst
als "Unannehmlichkeiten" bezeichneten (act. 16.2) Umtrieben — persdnliches
Vorsprechen — verbunden, das anderen Inhabern von Fernfahrkarten erspart bleibt und
das er — soweit sich die abweichende Behandlung sachlich nicht begrinden lasst -
durchaus als herabsetzend erleben kann. Diese tatsachliche Ungleichheit in der
Behandlung hat - trotz der Ankiindigung der Beschwerdegegnerin in ihrer
Vernehmlassung zum Rekurs vom 15. Dezember 2017 "kinftig" alle
Nichtkorporationsmitglieder gleich zu behandeln (act. 8/8) — geméass Mitteilung der
Beschwerdegegnerin vom 7. August 2018 an sdmtliche Nichtkorporationsmitglieder mit
einer Fernfahrkarte zumindest bis 8. August 2018 angehalten (act. 16.2). Bis zu diesem
Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Vorstand es entsprechend dem neuen
Reglement vom 7. April 2017, welches ihm die Kompetenz zur Abgabe von
Fernfahrkarten an Personen einrdumt, die weder Korporationsmitglieder noch Pachter
von landwirtschaftlichem Kulturland sind (act. 8/1, Beilage 12), den Beschwerdeflhrer

anders als die weiteren Baurechtsnehmer und Mieter behandelt hat.

4.3.2. Die Beschrénkung der Anzahl Fahrten auf der Karte des Beschwerdeflhrers hat
die Beschwerdegegnerin in der — individuell-konkreten — Verfligung vom 2. Oktober
2017 mit der Ermdglichung spéterer Tarifanderungen begrindet (act. 8/1, Beilage). Mit
dieser Begriindung kann eine von den ubrigen Inhabern einer Fernfahrkarte
abweichende Behandlung offensichtlich nicht gerechtfertigt werden, zumal davon
auszugehen ist, dass fiur samtliche Besitzer von Fernfahrkarten, zumindest soweit es
sich bei ihnen wie beim Beschwerdefiihrer ebenfalls um Baurechtsnenmer handelt,
derselbe Tarif gilt. Davon, dass im Zeitpunkt des Erlasses der Verfigung bis 8. August
2018 fur diese Besitzer von Fernfahrkarten die gleichen Bedingungen galten, kann nicht
ausgegangen werden. Weder liegen entsprechende Verflgungen gegentiber anderen
Benutzern vor noch wurde die — generell-ab-strakte — Benutzungsordnung vom

30. Juni 2005 in diesem Sinn angepasst. Das von der Hauptversammlung 2017
genehmigte, neue von der Kommission am 7. April 2017 erlassene Reglement zur

Abgabe einer Fernfahrkarte beschrankt das Anrecht auf eine solche Karte auf
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Korporationsmitglieder und Pachter von landwirtschaftlichem Kulturland. Weitere
Abgaben und Fahrpreise liegen in der Kompetenz des Vorstandes (act. 8/1, Beilage
12). Dass flr andere Baurechtsnehmer die gleiche Beschrankung galt, lasst sich den
Akten nicht entnehmen. Im Ubrigen liegt weder ein Beschluss der Hauptversammlung
im Recht noch ist die vorliegende Kopie des Reglements fUr die erlassende
Kommission unterzeichnet. Zudem hat der Vorstand der Beschwerdegegnerin im
Schreiben an die Nichtkorporationsmitglieder vom 7. August 2018 die Anderung der
Benutzungsmodalitaten ausdricklich auch mit dem Hinweis auf die Rechtsgleichheit
begriindet (act. 16.2).

Aus der Darstellung des Sachverhalts in der Verfiigung vom 2. Oktober 2017 ist
vielmehr abzuleiten, dass die Anordnung im Zusammenhang mit dem Verhalten der
Lebenspartnerin des Beschwerdeflhrers — sie hat eine Meldung von
Sicherheitsméangeln an die Aufsichtsbehdrde vorgenommen, ohne vorab den Organen
der Beschwerdegegnerin die Moéglichkeit der Behebung ohne "Anzeige" einzurdumen —
steht. Das Vorgehen der Lebenspartnerin des Beschwerdefihrers erscheint mit Blick
auf die konkreten Verhéltnisse als ungeschickt, vermag indessen die unterschiedliche
Behandlung des Beschwerdeflhrers als Bahnbenutzer sachlich nicht zu rechtfertigen.
Die Beschwerdegegnerin bringt das selbst damit zum Ausdruck, dass sie die
Beschrankung schliesslich mit méglichen Tarifanderungen begrindet hat. Mit
Sicherheitsiberlegungen lasst sich die Beschrankung der Fahrtenzahl ebenfalls nicht
begrinden. In dieser Hinsicht kdnnte ein sachliches Kriterium zur Ungleichbehandlung
des Beschwerdeflhrers und seiner Ehefrau einzig darin liegen, dass die
Beschwerdegegnerin aus der Meldung der — allenfalls vermeintlichen —
Sicherheitsmangel auch auf eine Angstlichkeit bei der selbstindigen Benutzung der
Bahn schliessen durfte, welche sich unglnstig auf die Verlasslichkeit der korrekten
Bedienung auswirken kénnte. Das hétte allerdings zur Folge, dass der Ehefrau des
Beschwerdeflhrers die selbstandige Bedienung der Bahn nicht erméglicht werden
durfte. Dies ist seit 2. Oktober 2017 indessen nicht mehr der Fall, und den Akten lassen
sich keine Hinweise darauf entnehmen, dass der Beschwerdeflhrer und seine Ehefrau

nicht in der Lage waren, die Bahn selbstandig korrekt zu bedienen.

4.4. Sodann ist auf die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Anderung der

Benutzungsordnung per 8. August 2018 einzugehen.
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4.4.1. Die Beschwerdegegnerin macht in der Beschwerdevernehmlassung vom

17. August 2018 schliesslich geltend, der Ungleichbehandlung des Beschwerdefiihrers
am 7. August 2018 mit einer neuen Regelung der selbsténdigen Benutzung der Bahn
durch Nichtkorporationsmitglieder Abhilfe geschaffen zu haben. Danach gilt ab

8. August 2018 fur alle Nichtkorporationsmitglieder die Ordnung, wie sie gegeniber
dem Beschwerdeflihrer am 2. Oktober 2017 verfigt wurde (vgl. act. 16.2). — Der
Beschwerdeflhrer erachtet die neue Regelung als unzuléssiges, vom
Verwaltungsgericht nicht zu beriicksichtigendes echtes Novum (dazu nachfolgend
Erwagung 4.4.2). Er bestreitet vorsorglich, dass der Beschluss, fir den auch kein
Beschlussprotokoll im Recht liege, tatséchlich an alle Nichtkorporationsmitglieder
versandt wurde (dazu nachfolgend Erwagung 4.4.3). Ohnehin dndere der angebliche
"Beschluss" nichts daran, dass sich die bevorzugte Behandlung der
Korporationsmitglieder sachlich nicht begriinden lasse. Die Beschwerdegegnerin
nenne keine sachlichen und nachvollziehbaren Grinde flir eine Begrenzung der

Lademdoglichkeit (dazu nachfolgend Erwagung 4.4.4).

4.4.2. Nach Art. 61 Abs. 3 VRP sind im Beschwerdeverfahren neue Begehren
unzulassig. Die Bestimmung regelt das sogenannte Novenverbot. Dieses besagt, dass
im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht grundséatzlich keine neuen Begehren gestellt
werden kdnnen. Neu ist ein Begehren, wenn im Verfahren vor Verwaltungsgericht eine
gegenlber dem vorangegangenen Verfahren andere oder weitergehende
Rechtsfolgebehauptung erhoben wird (Cavelti/Vogeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im
Kanton St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 919). Eine Einschrénkung ergibt sich aber aus
Art. 6 Ziff. 1 der Europdischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK). Soweit die Vorinstanz des Verwaltungsgerichts
keine richterliche Behorde ist, garantiert Art. 6 Ziff. 1 EMRK in ihrem
Anwendungsbereich eine richterliche Uberpriifung mit voller Kognition. Eine solche
steht dem Verwaltungsgericht grundsatzlich zu. Das Novenverbot schrankt die freie
Sachverhaltstiberpriifung aber unter Umstanden erheblich ein, so dass im
Anwendungsbereich der EMRK zumindest dort auch Noven zu bertcksichtigen sind,
wo die Angelegenheit zuvor — wie vorliegend — nicht von einer richterlichen Instanz
Uberprift wurde (Cavelti/Végeli a.a.0., Rz. 645 mit Hinweis). Unter diesen Umstéanden
schliesst das Novenverbot eine Bericksichtigung der von der Beschwerdegegnerin

geltend gemachten Neuregelung des selbstandigen Zugangs der
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Nichtkorporationsmitglieder zur Bahn durch das Verwaltungsgericht nicht aus. Die
Vorinstanz ist — zumal die Beschwerdegegnerin in der Vernehmlassung zum Rekurs
vom 15. Dezember 2017 eine "klnftige" Gleichbehandlung in Aussicht gestellt, aber
nicht belegt hat, zu Recht — auf diese Neuregelung nicht eingegangen. Insoweit ist sie
von der Vorinstanz ungepruft. Indessen rechtfertigt die verfahrensékonomische
Behandlung der Streitsache und der Umstand, dass Sachverhalts- und Rechtsfragen,
namlich jene nach der rechtsgleichen Behandlung, zu beurteilen sind, auf eine
Rlckweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz zu verzichten (Cavelti/Vogeli, a.a.0.,
Rz. 1029).

4.4.3. Zweifel daran, dass die Beschwerdegegnerin gegentber allen
Nichtkorporationsmitgliedern hinsichtlich der Abgabe von Fernfahrkarten und der

maximal nachladbaren Zahl von Fahrten mittlerweile gleich vorgeht, sind berechtigt.

Das Schreiben vom 7. August 2018 ist an alle Nichtkorporationsmitglieder und damit
auch an Pé&chter landwirtschaftlichen Kulturlandes gerichtet, welche indessen nach
dem neuen Reglement vom 7. April 2017 gleichermassen wie die
Korporationsmitglieder Anrecht auf eine Fernfahrkarte haben. Zwar schliesst der
Wortlaut des Reglements nicht aus, dass sie hinsichtlich der Zahl der aufladbaren
Fahrten unterschiedlich behandelt werden kdnnen. Indessen kommt im systematischen
Zusammenhang — erstes Alinea Korporationsmitglieder und Pachter
landwirtschaftlichen Kulturlandes, zweites Alinea weitere Personen — doch die Absicht
zum Ausdruck, Grundeigentiimer im Umgrenzungsplan, welche Korporationsmitglieder
sind (Art. 3 der Statuten der Beschwerdegegnerin; act. 8/1, Beilage 1) gleich wie

Pachter landwirtschaftlichen Kulturlandes zu behandeln.

Wie bereits dargelegt ist das Reglement vom 7. April 2017 weder von der Kommission
unterzeichnet noch liegt der Genehmigungsbeschluss der Korporationsversammlung
vor. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass sich die Betroffenen mit der neuen Regelung
einverstanden erklart hatten, obwohl das Reglement eine solche Erklarung vorsieht.
Auch das Schreiben des Vorstandes vom 7. August 2018 ist nicht unterzeichnet.
Belege daflr, dass das Schreiben tatsachlich an alle Nichtkorporationsmitglieder
gemass Liste (act. 16.1), insbesondere aber an alle Baurechtsnehmer — also auch an

den Beschwerdefihrer — und Mieter versandt wurde, liegen nicht vor.
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Im Schreiben vom 7. August 2018 wird sodann ausgefiihrt: "Sobald sich etwas &ndert,
hért Ihr von uns." Dass mittlerweile fUr die Gbrigen Nichtkorporationsmitglieder wieder
die frhere Regelung gilt oder die neue Regelung ihnen gegenuber tatsachlich nie
umgesetzt wurde, ist nicht auszuschliessen. Zu den entsprechenden Vermutungen des
Beschwerdefiihrers in der Stellungnahme vom 24. September 2018 dussert sich die
Beschwerdegegnerin in ihrer Eingabe vom 3. Oktober 2018 schliesslich nur in
allgemeiner Weise, indem sie auf eine erneute Stellungnahme verzichtet, die ihr
gegeniber erhobenen Vorwlrfe als stossend und beleidigend bezeichnet, auf das
Vertrauen der Korporationsmitglieder in den Vorstand verweist und betont, die
Korporationsmitglieder seien Eigentimer der landwirtschaftlichen Bahn, die primér der

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Giter diene (act. 25).

4.4.4. Wie bereits ausgefuhrt haben nach dem Reglement vom 7. April 2017
Korporationsmitglieder und P&chter von landwirtschaftlichem Kulturland Anrecht auf
eine Fernfahrkarte. Der Beschwerdefiihrer verflgt Gber ein von der X.__-korporation
eingeraumtes und im Grundbuch eingetragenes selbsténdiges und dauerndes
Baurecht fir ein Ferienhaus bei den Hutten auf dem X.__ (6ffentlich beurkundete
Personaldienstbarkeit vom 23. Januar 1978). Korporationsmitglieder sind die jeweiligen
Grundeigentimer auf dem X.__ (Art. 3 der Statuten). Es liegen demnach
unterschiedliche Verhaltnisse beim Beschwerdefiihrer und den Korporationsmitgliedern
vor. Zudem darf die Korporation ihren Mitgliedern geméass Art. 45 Abs. 4 EG-ZGB
Leistungen zukommen lassen. Ein Anrecht auf eine Fernfahrkarte steht auch Pachtern
von landwirtschaftlichem Kulturland (Art. 276a des Bundesgesetzes betreffend die
Ergédnzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [FUnfter Teil: Obligationenrecht, SR
220, OR] und Bundesgesetz Uber die landwirtschaftliche Pacht [SR 221.213.2, LPG])
zu. Die landwirtschaftliche Pacht unterscheidet sich vom Baurecht (Art. 779 ff. ZGB),
indem der Pachter das Grundstiick landwirtschaftlich (Art. 4 Abs. 1 LPG) und nicht nur
das auf dem Grundstuick erstellte Ferienhaus (Art. 779 Abs. 1 ZGB sowie Inhalt und
Umfang des Rechts gemass der &ffentlich beurkundeten Personaldienstbarkeit vom
23. Januar 1978) nutzen kann. Daher bestehen auch gegentber Pachtern von
landwirtschaftlichem Kulturland unterschiedliche Verhéltnisse im Vergleich zum

Beschwerdeflhrer.
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5. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschrankung der Zahl der Fahrten auf der
Fernfahrkarte des Beschwerdeflihrers auf 18 mit Nachlademdglichkeit bei einem
Guthaben von noch maximal drei Fahrten, wie sie die Beschwerdegegnerin am

2. Oktober 2017 verfligte, vor dem Gebot der Rechtsgleichheit nicht standhélt. Die
Beschwerde ist dementsprechend gutzuheissen und der angefochtene
Rekursentscheid vom 28. Mai 2018 aufzuheben. Soweit die Beschwerdegegnerin die
Benutzungsordnung gegenuber allen Nichtkorporationsmitgliedern, allenfalls
gegenuber allen Baurechtsnehmern und Mietern durchsetzen will, ist sie gehalten,
gegenluber dem Beschwerdeflihrer und allen anderen Nichtkorporationsmitglieder,
allenfalls gegentlber allen Baurechtsnehmern und Mietern gleich vorzugehen und ihnen
— allenfalls nur noch dem Beschwerdeflhrer — die entsprechende Benutzungsordnung
zu erdffnen. Solange die Besitzer von Fernfahrkarten, die in einem gleichen oder
vergleichbaren Rechtsverhéltnis mit der Korporation stehen, Gber eine unbegrenzte
Zahl von Fahrten auf der Karte verfiigen, muss dies auch flr den Beschwerdeflihrer

gelten.

6.1. Dem Verfahrensausgang — die Beschwerde ist gutzuheissen — und dem
Verursacherprinzip — die Beschwerdegegnerin hat die rechtsungleiche Behandlung des
Beschwerdeflihrers wenn Uberhaupt erst im Lauf des Beschwerdeverfahrens beseitigt
- sind die amtlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 95 Abs. 1
VRP). Eine Entscheidgeblihr von CHF 2‘000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der
Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12, GKV). Ein Verzicht auf die Erhebung gestutzt
auf Art. 95 Abs. 3 VRP steht nicht in Frage, da es sich bei der Beschwerdegegnerin
nicht um eine 6ffentlich-rechtliche Kérperschaft, sondern um eine privatrechtliche
Korporation kantonalen Rechts — und damit nicht um ein Gemeinwesen handelt (vgl.
dazu R. Hirt, Die Regelung der Kosten nach st. gallischem
Verwaltungsrechtspflegegesetz, Lachen SZ/St. Gallen 2004, S. 107 f.). Dem
Beschwerdeflhrer ist der im Beschwerdeverfahren geleistete Kostenvorschuss von
CHF 2'000 zurtckzuerstatten.

Der Verlegung der Kosten im Beschwerdeverfahren entsprechend sind auch die

amtlichen Kosten des Rekursverfahrens von CHF 800 von der Beschwerdegegnerin zu
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bezahlen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, dem Beschwerdefliihrer den von ihm im

Rekursverfahren geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'500 zurlckzuerstatten.

6.2. Der Verlegung der amtlichen Kosten entsprechend hat die Beschwerdegegnerin
den Beschwerdefuhrer fir das Beschwerde- und das Rekursverfahren ausseramtlich zu
entschadigen (Art. 98 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 98°S VRP). Kostennoten liegen weder fiir
das Beschwerde- noch fur das Rekursverfahren vor. Eine Entschéadigung von

CHF 4'000 zuztglich pauschale Barauslagen von CHF 160 zuzlglich CHF 326.55
Mehrwertsteuer — 8 Prozent auf CHF 2'080 fir das noch im Jahr 2017 geflhrte
Rekursverfahren und 7,7 Prozent auf CHF 2'080 fur das nach 1. Januar 2018 gefluihrte
Beschwerdeverfahren — erscheint angemessen (Art. 19, Art. 22 Abs. 1 Ingress und lit. a
und b, Art. 28°'S und Art. 29 der Honorarordnung, sGS 963.75). Dass der
Beschwerdeflhrer die Entschadigung nicht zuziglich Mehrwertsteuer beantragt hat,
schadet nicht, da der Antrag noch vor Inkrafttreten der revidierten Honorarordnung am

1. Januar 2019 gestellt wurde.

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der

angefochtene Rekursentscheid vom 28. Mai 2018 aufgehoben.

2. Die Beschwerdegegnerin bezahlt die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens
von CHF 2'000 und des Rekursverfahrens von CHF 800. Dem Beschwerdefihrer wird
der von ihm im Beschwerdeverfahren geleistete Kostenvorschuss von CHF 2'000
zurUckerstattet. Die Vorinstanz wird angewiesen, ihm den im Rekursverfahren

geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'500 zurlickzuerstatten.

3. Die Beschwerdegegnerin entschadigt den Beschwerdefuhrer fir das Rekurs- und
Beschwerdeverfahren mit CHF 4'160 zuzliglich CHF 326.55 Mehrwertsteuer.

Der Abteilungsprasident Der Gerichtsschreiber
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Eugster Scherrer
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 27.08.2019
	Rechtsgleichheit, Art. 8 Abs. 1 BV. Der Beschwerdeführer ist Baurechtsnehmer im Gebiet einer privatrechtlichen Korporation des kantonalen Rechts, die auch eine Seilbahn betreibt, mit welcher regel- und gewerbsmässig Personen befördert werden. Seine Ehefrau wies die Kommission der Korporation auf aus ihrer Sicht bestehende Mängel bei der Seilbahn hin und informierte wenige Tage später die Aufsichtsbehörde. Die Korporation behob die Mängel und sperrte die Karte des Beschwerdeführers, mit welcher er die Bahn jederzeit selbständig benutzen konnte. Fortan musste er Seilerdienste in Anspruch nehmen. In der Folge entsperrte die Korporation seine Karte wieder, beschränkte aber verfügungsweise die Zahl der aufladbaren Fahrten auf 18. Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung des Willkürverbots und des Rechtsgleichheitsgebots geltend. Das Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut (Verwaltungsgericht, B 2018/139).
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